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Fünf Thesen und  
Antworten zum
BeamtInnenstreik

BeamtInnen haben doch Privile-
gien – wozu brauchen sie dann 
noch ein Streikrecht?

Weil die Politiker die 
Rechte der BeamtInnen 
per Gesetz mit einem 
Federstrich einschrän-
ken oder sogar gänzlich 
abschaffen können und 
in den letzten Jahren 
hiervon reichlich Ge-
brauch gemacht haben 
(und hiermit auch in der 
Zukunft zu rechnen sein 
wird), ist es mit Beamt-
Innenprivilegien nicht 
weit her. 

Auf diese Weise wurde 
die Versorgung gekürzt, 
die Beihilfen einge-
schränkt und  Arbeits-
zeiten werden nach Gut-
dünken festgesetzt. Seit 
2007 ist die Besoldung 
an der Reihe. Wurde di-
ese in Rheinland-Pfalz 
erstmals 2007 und 2008 
von den Tarifergebnis-
sen abgekoppelt und 
jeweils nur 0,5% „Erhö- 

hung“ gewährt, hat die 
Landesregierung mit 
der „1 %-Deckelung“ bei 
der Besoldung per Fe-
derstrich für die Jahre 
2012 bis 2016 für wei-
teren Reallohnverlust 
bei den BeamtInnen 
gesorgt. Dies ist bun-
desweit einmalig!

Wer seine Rechte nicht 
auf Dauer aufs Spiel 
setzen will, muss sich 
aktiv für ihre Erhaltung 
einsetzen! Und dazu ist 
als Ultima Ratio auch 
und gerade der Arbeits-
kampf ein geeignetes 
Mittel.

IV
Das Streikrecht für BeamtInnen 
stellt den BeamtInnenstatus der 
Lehrkräfte in Frage!

Dass diese Panikmache 
von den Beamtenbün-
den kolportiert wird, 
ist aus Sicht der GEW 
schon bezeichnend. 
Statt sich aktiv für ein 
demokratisch ausge-
richtetes öffentliches 
Dienst- und Beamten-
recht einzusetzen, wer-
den der Obrigkeitsstaat 
stark geredet, Ängste 
geschürt und ein Keil 
zwischen die Beschäf-
tigten getrieben!

Der BeamtInnenstatus 
seiner Beschäftigten 
gibt dem Dienstherrn 
immer noch etliche 
Vorteile: So hat er z.B. 
geringere Lohnkosten 
(Einsparung der Arbeit-
geberanteile bei der So-
zial-, Kranken- und Pfle-
geversicherung), kann 
Rechte und Pflichten  
per Gesetz und Verord- 

nung regeln.
Die GEW will ein de-
mokratisches Beam-
tenrecht, bei dem der 
Dienstherr im Vorfeld 
aller Veränderungen mit 
den Gewerkschaften 
verhandelt und – wie  
in vielen europäischen 
Ländern diskussionslos 
üblich – zur Not auch 
einen Streik seiner Be-
amtinnen und Beamten 
erträgt. Das Streikrecht 
für BeamtInnen geht 
einher mit einem neuen 
Verständnis eines zeit-
gemäßen BeamtInnen-
rechts.

Dafür kämpft die GEW 
nach dem Motto:

Nicht betteln, sondern 
aktiv für die Rechte der 
BeamtInnen eintreten!
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